
 

Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V. – Kreis Krefeld 

 

An alle Jugendwarte bzw. Vereinsvertreter 

im Tischtenniskreis Krefeld 

 

ausschließlich per E-Mail 

 

 

 

 

 

 

Jugendrundschreiben Nr. 2-2020/21 

 

 

 

Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden! 

 

In diesem Rundschreiben informiert der Jugendausschuss über wichtige Informationen aus dem Nach-

wuchsbereich des Kreises Krefeld.  

 

 

1. laufender Spielbetrieb  

Der Vorstand für Sport des WTTV hat per Umlaufverfahren beschlossen, dass unter Anwendung der 

Vorschriften des Abschnitts M der WO ab sofort gilt: 

1. Der Spielbetrieb in allen Spiel- und Altersklassen des WTTV (einschließlich seiner Bezirke und Kreise) 

wird bis zum 31.12.2020 unterbrochen. 

2. Spielberichte von Mannschaftskämpfen, die unmittelbar vor Veröffentlichung dieser Beschlussfassung 

stattgefunden haben, können bis zum 27.10.2020 in Click-TT erfasst werden. 

3. Alle bisher nicht ausgetragenen Mannschaftskämpfe der Vorrunde werden gestrichen. 

4. Der Vorstand für Sport wird einen Antrag an das Ressort Wettspielordnung des DTTB stellen, damit 

die Ermittlung des RES-Vermerks im Dezember entfallen darf (ggf. unter Anwendung eines Antragsver-

fahrens, über welches die Vereine zu gegebener Zeit informiert werden). 

5. Die Unterbrechung des Spielbetriebes bis zum 31.12.2020 gilt uneingeschränkt auch für Turniere 

(Westdeutsche Meisterschaften, Ranglistenspiele, offene Turniere, andro® WTTV-Cup) und Pokalwett-

bewerbe (auch für die Pokalendrunde NRW-Liga am 3.1.2021). 

6. Die Saison 2020/21 wird ab Januar 2021 fortgesetzt. Hierfür werden nur die Begegnungen der bereits 

geplanten Rückrunde herangezogen, soweit sie in der Vorrunde nicht stattgefunden haben. Dadurch 

reduziert sich die Hauptrunde auf eine einfache Runde im Sinne von WO M 2 (Punkt 3).  

Kreisjugendwart 
Frank Kotira 

Burgstraße 191 
47918 Tönisvorst 

0160 4637665 
kotira.tischtennis@gmail.com 

27.10.2020 

 



 

Die in Click-TT veröffentlichten Ansetzungen der Begegnungen ab Januar 2021 bleiben bezüglich des 

Heimrechts unverändert (einschließlich genehmigter Heimrechttausche). 

Hinweise für Vereine und Spielleiter: Diese Vorgehensweise erzeugt ggf. ein Ungleichgewicht 

zwischen Heim- und Auswärtsspielen, welches über das normal unvermeidbare Maß hinausgeht 

(WO G 3.1). Dafür behalten die Vereine eine hohe Planungssicherheit, denn die auszutragenden 

Mannschaftskämpfe und deren Termine sind ja längst bekannt. Wir versuchen, die erforderli-

chen Änderungen in allen Spielplänen (auch auf Bezirks- und Kreisebene) automatisiert durch-

zuführen. Informationen dazu folgen. 

7. Sofern mit einem halbjährlichen Auf- und Abstieg geplant wurde, darf die Zusammenstellung der 

Gruppen für die Rückrunde auf der Grundlage des Tabellenstandes vom 28.10.2020 erfolgen. 

8. Die nächste Mannschaftsmeldung beginnt planmäßig am 16.12.2020. Diese Meldungen gelten dann 

für alle Mannschaftskämpfe ab Januar 2021. 

9. Nach Abschluss der Hauptrunde erfolgt die Tabellenwertung nach Maßgabe von WO M 3. Die jewei-

ligen Auf- und Abstiegsregelungen sind dann vollumfänglich umzusetzen. 

 

Verbandsweit einheitliche Vorschriften für den geplanten Spielbetrieb ab Januar 2021 veröffentlicht der 

Vorstand für Sport des WTTV rechtzeitig vor den Weihnachtsferien. 

 

Die Beschlussfassung erfolgte im Rahmen der Bestimmungen der Geschäftsordnung des Vorstands für 

Sport (hier besonders: Punkt IV Abs. 3 und 4), wurde dem Präsidium des WTTV zur Kenntnisnahme 

übermittelt und genügt insoweit auch den Bestimmungen des § 54 der Satzung des WTTV. 

 

 

2. Vorbereitung Spielbetrieb Rückrunde 

In der Beschlussfassung des Vorstands für Sport des WTTV (Pkt. 7) wurde entschieden, dass "die Zu-

sammenstellung der Gruppen für die Rückrunde auf der Grundlage des Tabellenstandes vom 28.10.2020 

erfolgen" darf. In unserer Jugendspielordnung haben wir für die Meldung zur Rückrunde in Punkt 

2.2.4.2. den 15.12.2020 als letztmöglichen Meldetermin aufgeführt. Aufgrund der vorzeitigen Unterbre-

chung der Saison und zur sorgfältigen Vorbereitung ziehen wir den Termin auf den 1. Dezember 2020 

vor. Bis dahin sollte auch absehbar sein, ob wir mit einem Start der Rückrunde Anfang Januar rechnen 

können. 

 

Da das Tabellenbild mit gerade mal knapp 50% ausgetragener Spiele doch noch recht unscharf ist, 

möchten wir bei der Einteilung der Spielklassen für die Rückrunde jedoch nicht nur nach diesem Tabel-

lenstand gehen, sondern auch die Einschätzung der Vereine einholen. Wir werden dabei 

versuchen, möglichst alle Wünsche zur Einteilung zu berücksichtigen, müssen aber bei zu vielen (oder 

zu wenigen) Meldungen für einzelne Spielklassen auch die erspielten Ergebnisse aus der halben Vor-

runde zumindest mit in die Überlegungen einbeziehen. 

 

 



 

Die Vereine werden daher gebeten, die Mannschaften der Rückrunde (ohne Aufstellung) und die ge-

wünschte Spielklasse bis spätestens 1. Dezember 2020 an den Kreisjugendwart und den Kreisbe-

auftragten für den Jugendspielbetrieb per E-Mail zu melden. Zusätzlich soll für die Mannschaften mit 

positivem Punkteverhältnis in der Altersklasse Jungen 13 (SV BR Forstwald, Anrather TK RW und TSV 

Meerbusch) angegeben werden, ob ein Wechsel in die Altersklasse Jungen 15 (und wenn ja, in welche 

Spielklasse) gewünscht wird. Für Mannschaften, die zur Vorrunde zurückgezogen wurden, gilt: Ein Ein-

stieg zur Rückrunde ist in der nächsttieferen Spielklasse möglich. Die Rückmeldung per E-Mail ist auf-

grund der besonderen Situation bitte von allen Vereinen einzureichen, auch wenn keine Änderung der 

Mannschaften und Spielklassen zur Rückrunde gewünscht ist. Zudem sollte die Meldung Angaben dazu 

enthalten, ob es Änderungen bei den Anfangszeiten der Heimspiele gibt und welche Teams am 

gleichen Wochenende Heimspiele austragen sollen. 

 

Da die Gesamtzahl der Meldungen pro Altersklasse Einfluss auf die Gruppengröße der einzelnen Spiel-

klasse hat, kann eine Rückmeldung zur Einteilung erst nach Eingang aller Meldungen und somit erst 

Anfang Dezember 2020 gegeben werden. 

 

 

3. Kreisrangliste 

Die Entscheidung des WTTV hat auch Auswirkungen auf die Kreisrangliste (siehe Pkt. 5 des Beschlus-

ses). Ob und wie eine Kreisrangliste im Januar ausgetragen werden kann/ darf, wird sich zeigen. Bislang 

müssen wir davon ausgehen, dass der Bezirksjugendwart die Meldungen für die Bezirksrangliste bis zum 

1. Februar 2021 erwartet. Die Quoten für jeden Kreis werden voraussichtlich Mitte Dezember 2020 

veröffentlicht. 

Grundsätzlich stehen allen Kreisen mindestens sechs Plätze je Altersklasse zur Verfügung. Darüberhin-

ausgehende Plätze werden über TTR-Punkte vergeben.  

Der Kreisjugendvorstand entscheidet im Dezember, ob eine Kreisrangliste stattfinden wird. Andernfalls 

wird es wieder eine Nominierung durch den Kreisjugendvorstand wie bei den Kreismeisterschaften ge-

ben. 

  

 

4. Runder Tisch 

Grundsätzlich wäre eine Veranstaltung für den November vorgesehen. Aufgrund der aktuellen Entwick-

lung und auch dem regen Austausch beim Kreisjugendtag sehen wir von einer Veranstaltung in diesem 

Jahr ab. Der nächste reguläre Runde Tisch soll dann im April 2021 stattfinden. 

 

 

5. Verschiedenes 

Auf dem Kreisjugendtag wurde Dominik Schages zum Beauftragten für Jugendturniere gewählt. Bitte 

unterstützt ihn nach besten Kräften bei seiner neuen Aufgabe. 



 

Leider sind noch zwei Posten im Kreisjugendvorstand unbesetzt. Zum einen suchen wir noch einen 

Beisitzer für Kinder- und Jugendkreisarbeit. Diese Person unterstützt die Beauftragte für Kinder- und 

Jugendkreisarbeit und soll unter 27 Jahre sein. Daneben suchen wir noch einen Beisitzer für Jugendtur-

niere. Diese Person unterstützt den neugewählten Beauftragten für Jugendturniere bei der Organisation 

der Turniere und Wettkämpfe auf Kreisebene.  

Interessierte Personen können sich gerne an mich wenden.  

 

Der Leitfaden für Jugendwarte wurde aktualisiert und steht zum Herunterladen auf der Internetseite 

des Kreises zur Verfügung. 

 

 

6. Ordnungsstrafen 

 

Nachfolgend werden die Ordnungsstrafen für die Hinrunde veröffentlicht. Bitte keine Überweisung vor-

nehmen. Die Rechnungsstellung erfolgt zu gegebener Zeit durch den Kassenwart des Kreises.   

Angegeben sind jeweils die Spieltage, die Spielnummer, Vereinsnummer und –name sowie der Grund, 

die Höhe der Ordnungsstrafe und die Rechtsgrundlage in der WO. 

 

Spiel-
tag 

Spiel 
Nr  

Verein/ 
Mannschaft Beschreibung 

Strafe 
in EUR 

Verstoß  
gegen 

Ordnungs-
strafe gemäß 

Jungen 18 Kreisliga      

1 1001 147011 
KTSV Preussen 
Krefeld II 

Fehlende Spiel- oder Einsatz-
berechtigung (Hamzeh 
Fadlieh und Giuliano Coda) 20,00 WO I 4.1 WO A 20.1.6 

2 1005 147011 
KTSV Preussen 
Krefeld II 

Nichtantreten einer Mann-
schaft, unterste Jungenmann-
schaft 0,00 

WO G 3.1 
Abs. 3 

WO A 20.1.1, 
* 

Jungen 18 - 1. Kreisklasse      

3 1106 147021 
SV BR Forst-
wald III 

Falsche Einzelaufstellung 
(Pos. 3+4) 10,00 WO E 4.1 WO A 20.1.6 

4 1110 147022 
TTF Rhenania 
Königshof 

Fehlende oder verspätete Er-
gebnismeldung in Click-TT 
(26.09.2020 22:38) 10,00 WO I 5.13.2 WO A 20.1.12 

5 1112 147021 
SV BR Forst-
wald III 

Fehlende oder verspätete Er-
gebnismeldung in Click-TT 
(06.10.2020 23:02) 10,00 WO I 5.13.2 WO A 20.1.12 

Jungen 18 - 2. Kreisklasse      

4 1215 147022 
TTF Rhenania 
Königshof II 

Fehlende oder verspätete Er-
gebnismeldung in Click-TT 
(26.09.2020 22:47) 10,00 WO I 5.13.2 WO A 20.1.12 

5 1216 147038 
TTC BR 
Schaephuysen 

Fehlende Spiel- oder Einsatz-
berechtigung (Jonah Hochkir-
chen) 10,00 WO I 4.1 WO A 20.1.6 

 
 
       



 

Jungen 15 Kreisliga 

21.08.2020 147004 TSV Meerbusch 
Zurückziehung einer Mann-
schaft vor dem 07.09.2020 0,00 WO G 7.1 

WO A 20.1.3, 
* 

26.08.2020 147011 
KTSV Preussen 
Krefeld 

Zurückziehung einer Mann-
schaft vor dem 07.09.2020 0,00 WO G 7.1 

WO A 20.1.3, 
* 

28.08.2020 147015 
SC Bayer 05 
Uerdingen II 

Zurückziehung einer Mann-
schaft vor dem 07.09.2020 0,00 WO G 7.1 

WO A 20.1.3, 
* 

5 2009 147022 
TTF Rhenania 
Königshof 

Fehlende oder verspätete Er-
gebnismeldung in Click-TT 
(03.10.2020 22:06) 10,00 WO I 5.13.2 WO A 20.1.12 

Jungen 15 - 1. Kreisklasse      

26.08.2020 147028 
SC BW  
Mülhausen 

Zurückziehung einer Mann-
schaft vor dem 07.09.2020 0,00 WO G 7.1 

WO A 20.1.3, 
* 

3 2107 147012 
TSV Krefeld-
Bockum 

Nichtantreten einer Mann-
schaft,  
unterste Jungenmannschaft 0,00 

WO G 3.1 
Abs. 3 

WO A 20.1.1, 
* 

Jungen 15 - 2. Kreisklasse      

2 2205 147032 GSV Moers 
Falsche Einzelaufstellung 
(Pos. 1-3) 10,00 WO E 4.1 WO A 20.1.6 

5 2215 147022 
TTF Rhenania 
Königshof II 

Fehlende oder verspätete Er-
gebnismeldung in Click-TT 
(03.10.2020 22:15) 10,00 WO I 5.13.2 WO A 20.1.12 

Jungen 13 Kreisliga       

21.08.2020 147035 TTF Neukirchen 
Zurückziehung einer Mann-
schaft vor dem 07.09.2020 0,00 WO G 7.1 

WO A 20.1.3, 
* 

1 3001 147011 
KTSV Preussen 
Krefeld II (J15) 

Nichtantreten einer Mann-
schaft, unterste Jungenmann-
schaft 0,00 

WO G 3.1 
Abs. 3 

WO A 20.1.1, 
* 

4 3017 147018 

TTC  
Straelen/  
Wachtendonk 

Fehlende oder verspätete Er-
gebnismeldung in Click-TT 
(26.09.2020 18:02) 10,00 WO I 5.13.2 WO A 20.1.12 

*Anlage zur Finanzordnung Kreis Krefeld 2.2 

 

Gegen die Verhängung der Ordnungsstrafen ist der Einspruch das zulässige Rechtsmittel.  

 

In einem ersten Schritt empfehlen wir aber einen formlosen Widerspruch bei der zuständigen Stelle 

(z. B. beim Spielleiter oder beim Kreisjugendwart); ausschließlich per E-Mail. Darin können der strittige 

Sachverhalt und die dazu getroffene Entscheidung diskutiert, geklärt und ein Einspruch ggf. vermieden 

werden. 

 

Ungeachtet vermeintlicher Erfolgsaussichten und der Dauer des Kontaktes hat dieser Widerspruch je-

doch keine aufschiebende Wirkung hinsichtlich der nachgenannten Einspruchsfristen. 

 

Einsprüche sind nur per Post oder Fax – siehe § 10 der Rechts- und Verfahrensordnung des WTTV 

(RuVo) innerhalb einer Frist von einer Woche nach Bekanntgabe der Entscheidung (siehe § 12 Abs. 2 

Nr. 1, § 9 RuVo) in fünffacher Ausfertigung an den Spruchausschuss des Bezirks Düsseldorf zu richten: 



 

Vorsitzender des Spruchausschusses 

Norbert Völz 

Fronhofstraße 45 

40668 Meerbusch 

 

Vereine müssen die Genehmigung des Vereinsvorsitzenden (ggf. Hauptverein) beifügen (§ 10 RuVo). 

Für den Einspruch ist ein Kostenvorschuss in Höhe von 50 Euro zu zahlen, und zwar innerhalb einer 

Einspruchsfrist (§ 15 RuVo).  

Die Bankverbindung für die Einzahlung lautet: 

Deutsche Bank Oberhausen, IBAN: DE26 3657 0024 0409 7622 00. 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 
 

 
 


